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GERICHTSREZESS DES "KAUFFT[EN] GRICHT[ S ] " VON ZUG IM SCHULDFOR¬
DERUNGSSTREIT ZWISCHEN DEN ERBEN BEAT JAKOBS II . ZURLAU¬
BEN EINERSEITS UND HPTM. GEORG KARL KNOPFLI ANDERSEITS

"Jn Schuldtanforderungs Sach Entzwüschen dess . . . [ Zuger ] Amman, Ritter und
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Landtshaubtman Beat Jakob Zurlaübens von Thurm und Gestelenburg etc . sei.
Nachgelassenen HH. Erben Eines ; Und H. haubtman Georg Carl Knopflin in Franckh-
reich [- dieser war bis 1706 Capitaine - Commandant in Zurlaübens Kompagnie im
Regiment Pfyffer - ] anderen Theils ; Hachdemme die Ersteren Jhre anforderung
durch Vorgelegte schrifften Bücher , Compagnie=Rödel , Obligations =Schrifften
und rechnungen gezeiget , wie solche sich belauffe , benantlichen Zusammen
auff 2915 franckhen 11 st . 6 d
Und hieran die von denen Zu Undersuchung die¬
ser anforderung genommne HH. auszuthuen befun¬

dene Posten per 421 franckhen _ 3 d
abgezogen worden und per resto gebliben 2494 fr . 11 st . 3 d
hergegen auch in gegenwahrt der übrigen HH. Creditoren die von H. rahtsherren
[=Stadt - und Amtsrat Martin ] Uttiger [=U t t i n g e r ] die von H. haubt.
Knopflin schrifftliche antworthen Zumahlen Vorgewisen mithin die mehrere Be¬
richten pro et contra der länge nach angehört worden; Jst auff geschehenen
rechtsatz nach rifflicher Überlegung der Sachen befindenheit Zu recht Einhel¬
lig Erkhent worden, Dass die ansprach dess . . . H. . . . Zurlaübens sei. . . . Er¬
ben per resten der 2494 franckhen 11 st . 3 d. lauth der gewisenen rechnung
(weilen solche durch 3 HH. haübtleüth , die der Kriegs und haübtleüthen rech¬
nungen wohl erfahren seynd , durchauss in allen schrifften , rödlen , und Obli¬
gationen fleissig Undersuecht , und dass ausszuthuen befundene , auch von denen
. . . HH. Erben Zu defalieren gestattet , und abzogen worden) gültig und guetge-
heissen seyn , Mithin und jedannoch auch dass Jenige , wass Hr. haubtman Knopf¬
lin durch sich selbsten , oder durch gevollmächtigten anwaldt inss künfftig
annoch bescheinen und Zeigen Kan, dass es auss obbedeüter rechnung abzuschwei-
nen seye , von der bemelten ansprach abgethan , und von . . . [den] Zurlaübischen
Erben lauth dero gethanen eigenen anerbiethens widerumben in die gemeine Mas-
sam H. haubtman Knopflins Zuehanden sambtlicher HH. Creditoren abgefolget und
eingeliferet , folglich Jhme auch die bedeüte rechnung Zuhanden übersandt wer¬
den solle sambt diser Urthel . "

[gez . ] Franz  Hegglin,  Landschreiber von Zug

Original - AH 70 , 311- 314 - Seite 313 leer
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